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202 .

Judenordnung.

Verordnung der k . k . n . 8 . Negierung vom s . Mai 1 ? S4.

Aon der Rom . Kaiserl . auch zu Hungärn und

Böheim König ! . . Apostolischen Majestät , Erzherzo - '

gin zu Oesterreich rc . N . Oen . Regierung wegen:

der gesammt - allhiestgen Judenschaft ex OMeio

anzufügen.

Es seye bis anherö vielfältiglich wahrgenommen

worden , welcher gestalten , vbschoN der unter dem aller¬

höchsten Landesfurstlicben Schutze stehenden allhiesigen

Indenschaft , dänn all - jeNeü auswärtigen Juden , welche

in dieser Kaiserl . Königlichen ItesiäonL - Stadt Wi ^ n sich

weiters niederznlaffen , oder auch nur auf eine kurze

Zeit ihrer allhier habenden Verrichtungen halber anhero

zu kommen gedenken , verschiedene Maaß und Ordnun¬

gen , und zwar erst letzthin sul > 6ato 22ten Loplsm-

trris 1753 . sehr heilsam aNsgemeffeN , und vorgeschrie¬

ben worden , dencnselben jedoch voll der Indenschaft

pflichtschuldigst Nicht nachgelcbet , sondern ein - and an¬

dern Wegs freventlich zuwider gehaNdlet worden seye.

Da nun aber aber allerhöchst gedacht Ihre Kai¬

ser ! . König ! . Apostolische Majestät chierinfals einen wei¬

tern Unfug zu gestatten nicht gesinnetsind , sondern all-

5  *



(zu welchen jedoch jederzeit Christliche Arbeitsleute zu

gebrauchen ) unternehmen , und

Viertens:  wie viel ' roleranL - Geld er jährlich

abzureichen vermeine ? sich deutlich erklären , und wann

vorstehende keguisita für richtig befunden worden , und

demselben sonach hierüber das Privilegium ertheilet

würde , so ist er

Fünftens:  alsdann befugt mit seinem Weib,

und denen in seinem Brod noch befindlichen Kindern

durch die in dem privilegio ausgedrückte Zeit sich zu

Wien aufzuhalten ; Wenn aber

Sechstens:  ein Sohn oder Tochter eines solchen

privilegirten jüdischen Hausvaters sich verheurathet,

und folglich eine besondere pamills zu bestimmen an«

fängt , so geniesten selbe keinesweegs mehr das väter¬

liche Privilegium , sondern sie sind entweders ein beson¬

deres Privilegium für ihre neue angehende Kamille

zu bewirken , oder aber sich von Wie « hinweg zubege¬

ben schuldig ; In welch - letzterem Falle aber

Siebentens:  der Vater solches vorläufig der

Kaiser ! . Königl . N . Den . Regierung bey Verlust seines

Privileg » ! anzuzeigen haben wird : Desgleichen haben

Achtens:  die Geschwisterte und übrige Befreundte

eines privilegirten jüdischen Hausvaters , wenn sie nicht

besonders privilegiret sind , vor anderen fremden Ju¬

den kein Vorrecht , und därfen sich nicht anderst , als

nach , vorläufig bey der Kaiser ! . Königl . N . Oen . Re¬

gierung bewirkten pussirung , auch nicht länger , als

durch die in derselben ausgedrückte Zeit allhier aufhal¬

ten ; Es wäre dann , daß sie die Stelle eines Buch«
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Halters , oder 6ass ! ers bey ihren privilo § ! rten Befreund-

ten vertreteten , oder sonsten unter denen - einem jüdischen

Hausvater zu halten erlaubten Bedienten begriffen wä¬

ren . Es stehet aber

Neuntens:  einem jüdischen Hausvater frey , vom

weiblichen Geschlechte , so viel , als er zu seiner Wirt¬

schaft nölhig hat , in seine Dienste zu nehmen , jedoch

müssen selbe entwcders ledig , oder Wittwen,  und

nicht etwa , wie bishero bemerket worden , mit einem jü¬

dischen Bedienten verheurathet seyu , wo ansonsten , falls

solches in Erfahrenheit gebracht würde , der Hausvater

mit einer Strafe von 24 . Reichsthalern beleget werden

würde : Vom männlichen Geschlecht hingegen sind

Zehente ns:  nicht mehrers , als 6 Personen mit

Einbegrif des etwa nöthig - habenden Buchhalters und

< - sss ! vrs , und zwar dergestalten zu halten gestattet,

daß

Eilftens:  selbe entweders ledigen Staydasj seyn

müssen , oder Falls sie verheurathet wären , ihre Weiber

und Kinder sich allhier bey obiger Strafe nicht aufhal-

ten sollen . Es sind auch

Zwölftens:  die jüdische Haushalter ihre Dienst-

lente jederzeit wenigstens auf ein halbes Jahr aufzu¬

nehmen schuldig , und wenn entweders ans erheblichen

Ursachen während dieser Zeit , oder nach Verstrcichung

derselben eine Abänderung mit denenselbcn vorzuneh-

men wäre,  so solle sowohl der - oder die entlassene , als

auch der oder die neu aufgenommcne mit Namen , der

Kaiserl . Königl . N . Den . Regierung angezeiget , zugleich

auch , falls dem Jüdischen Hausvater , daß der entlas-
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sene allhier verschuldet , bekannt wäre , solches bey an^

sonsten eigener Dafürhaftung bedeutet werden . Nicht

minder solle

Dreyzehentens:  unter sothanen Bedienten kein

Christ , ausser eines Kutschers , und zweier Schreibern

(wovon jedoch keiner in - er Kost stehen , auch der Kut¬

scher allein im Stalle , die Schreiber aber weder indem

Hause wohnen , noch minder schlafen dürfen ) sich be¬

finden ; Wi 'rrde aber '

Vierzehentens:  ein privile ^ irter Indischer

Hausvater zugleich einen Lieferungs . oder andern Oon-

irset mit dem allerhöchsten ^ orsrio anstossen , und hier¬

zu ausser denen § pl » ö . lOmo . in seinem Hause zu hal¬

ten erlaubten Mannspersonen eigene Jüdische ( ! orre-

sponäenten , After - Lieferanten , und andere mehrere jü¬

dische Personen nöthig haben , so solle er solches nebst

Benennung deren Personen derKaiserl . König ! . N . Den.

Regierung anzeigen , und von dannen die kassirung

derselben erwarten , auch nach dessen Erhaltung selbe

zu keinem in die Lieferung nicht einschlagenden Handel

und Wandel gebrauchen : Woraus dann von selbften

folget , daß

Fünfzehenten  s : der bisherige Unfug , vermög

welchem besonders die in einer Lieferung verflochtene

jüdische Haus - Väter selbsten Alkeslsls , daß sie diesen,

oder jenen zu ihrer Lieferung , oder sonstigen Diensten

brauchen , an die Mauth - Einnebmer ansgestellet , nnd

andnrch die eigenmächtige kassirung bewirket haben,

gänzlichen und zwar bey Strafe 24 Reichsthaler , im



öfteren Betretungs - Falle aber bey Derlustigung des

lfrivilsKÜ abgestellet seye . Und obgleich

Sechszehentens:  einem jeden privilvxirten

Hausvater in Gesellschaft seines Weibs , Kindern , und

etwa benöthigten Bedienten vor die Linien ohngehindert

hinaus zu geben gestattet ist , so muß doch , falls er

einen seiner Söhne , oder Bedienten allein vor die Li-

nien etwa auf das Land schicken wollte , solches dem zu

Ertheilung der ksssirungen von der Kaiserl . Königl.

N . Den . Regierung ernannten Commissoria mittelst

eines Zettels , woriunen der Name des abschickenden

Sohns oder Bedientens enthalten angezeigct , auch , nach-

deme hierauf die t ' assirung geschrieben worden , solches

dem abgchenden Sohne oder Bedienten , damit selbe cs

bey ihrer Zurückkunft dem Mauth - Einnehmer abgeben

können , mitgegeben werden . Auf daß man aber , ob

das bishero wegen der Hausgenossenschaft eines privi-

iöSirten Judens festgesetzte genau beobachtet werde,

von Zeit zu Zeit wissen möge : So solle

Siebenzeh e ntens:  jeder jüdischer Hausvater

alle viertel Jahre eine getreue Spseilieation , in welcher

sein Weib , die Kinder beederley Geschlechts mit ihrem

Bor - und Zunamen und wie alt jedes seye , dann die in

seinen Diensten habende Leute , wie auch , falls ein mit

dem ksssir - Zettel versehener fremder Jud sich bey ihme

aufhielte , mit dem Beysatz , wie lang solcher bereits

hier seye , ausgedrücket werden müssen , also gewiß ein-

reichen , als er im widrigen wegen unterlassener Ein¬

reichung mit einer Strafe von 24 , falls er aber ein-

oder anderes darinnen ausgelassen zu haben betreten
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wurde , mit gleichen 24 Reichsthalern angesehen

würde.

A chtzehent en  s : Ist einem solchen privile ^ irten

Hausvater für sich , und ganz allein zu handlen erlaubet,

dergestalten , daß , wenn dessen Kinder oder Bediente an¬

derst , als zu den Händen ihres Vaters - und Dienstherr»

sich in eine Handlung eiuzumischen erkühneten , selbe»

alle Maaren eonliseiret , der Hausvater aber , wenn

er hievon Wissenschaft getragen zu haben überwiesen

würde , seines krivilvSÜ entsetzet , und von hier abge-

schaffet werden solle . Jedoch erstrecket sich

Neunzehentens:  diese dem Hausvater ertheil-

te Handlungs Befugniß weiters nicht , als auf Wechsel,

Geld , und Jubelen , also daß selber , wenn er mit an¬

deren Sachen zu handlen unternähme , seines rrivile-

x ! i verlustiger würde ; Es wäre dann , daß

Zwanzigste ns:  das allerhöchste ^ orarium mit

selbem einen besonderen vontraet auf eine gewisse Lie¬

ferung anstossete , wo sodann ihme mit denen in solchen

ausgedruckten Maaren , und zwar nur zu Händen des

allerhöchsten ^ ersrü , oder deren von dannen angewie¬

senen Personen ungehindert zu handlen gestattet ist ; Noch

vielmehr aber ist

Ein und zwanzigste ns:  denen Juden das

sogar denen Christen nicht zustehende Hausiren in der

Stadt , und auf dem Lande , und zwar bey ansonsten

nebst Verluftigung des l ' rivileKÜ verhängenden 6on-

siscstion der herumtragenden Maaren verbothen : Des¬

gleichen solle

Zwey und zwanzigstens:  kein Jud weder
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Sachen , welche ihme bey dem Kauf verdächtig Vorkom¬

men , oder durch öffentliche Zeitungen , gemeinen Ruf,

oder Kundmachung des Eigenthümers für gestohlen er¬

kläret sind , erkaufen , noch wenn er nach der Hand , daß

jenes , so er bona üäo erkaufet , gestohlen seye , erführe,

solches vertuschen , sondern sogleich also gewiß behörige»

Orts anzcigen , als im widrigen selber mit empfindlicher

Geld - oder Leibes - Strafe angesehen werden würde . Fer¬

ners darf

Drey  n ' nd zwanzigste ns:  kein Jud auf ein

Haus , Grundstuck , oder Fechsung leihen , noch minder

aber ein Haus in - oder vor der Stadt , oder auch auf

dem Lande , noch andere Idealitäten weder auf eigenen,

noch eines christlichen Gewehrtragers Namen erkaufen ' ,

wo im widrigen das dargelichene Geld , oder das er¬

kaufte Haus , oder Ileslität evnlisciret , und falls er sol¬

ches auf eigenen Namen erkaufet , wider den Verkäufer,

falls sich aber ein Christ als Gewehrtrager angegeben,

wider diesen eine empfindliche Geld - Strafe verhänget

werden würde ; Wie dann auch die von sothanen pr ! -

vils ^ irten Juden zu miethen kommende Wohnungen be¬

langend

Vier und zwanzigste ns:  in denen Vorstädten

ausser zweyen Männern , und so vieler Weibern , welche

in dem an die jüdische Begräbniß in der Rossau stos«

senden Hause , ohne jedoch den mindesten Handel zutrci-

ben sich aufhalten dürfen , keinem Juden zu wohnen ge¬

stattet ist : In der Stadt aber

Fünf und zwanzigstens:  solle kein Jud eine

Wohnung beziehen , er habe daun vorhero solche mittelst
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sines besonderen Anbriugens der Kaiser ! . König ! . N.

Den . Negierung angezeiget , und von dannen hierauf

die Bewilligung erhalten , wo im widrigen Falle etwa

sin dermalen bereits hier wohnhafter Jud seine Woh¬

nung ohne vorläufig erhaltener Bewilligung änderen,

oder ein fich neuerdings hier nicderlassen wollender in

ein christliches Haus einzichen sollte , selber mit einer

Strafe pr . 5V . Reichsthaler beleget werden würde , Da¬

mit aber

Sechs und zwanzigste ns:  Die Juden von

denen Christen desto leichter erkennet , und die im widri¬

gen Falle zu besorgende Unanständigkeiten verhinderet

werden mögen , so sollen die vcrheurathete Juden,

oder Wittwer die Bärte fich wohl kennbar wachsen las?

sen ; Wo im widrigen Fall ? , da ein solcher Jud ohne

Bart betreten würde , selber sogleich gefänglich ein?

gezogen , und das erstere Mal der bemittelte um 24-

Reichsthaler , der unbemittelte aber am Leibe gestrafet,

Pas änderte Mal hingegen noch schärfer angesehen , und

beschaffenen Umständen nach von hier abgeschaffet wer¬

den würde . Belangend

Sieben und zwanzigstens,  Pie ^ urisäietiou

über die allhiesig - piiviloZirte Judenschaft : So gebühret

selbe guoaii ^ „ « tilisls dem Kaiser ! , auch Kaiser ! . König ! ,

Oberst - Hof - Marschallen - Amte , in kolilieis ngd kuhli-

cis aber der Kaiser ! . Königl . N . Den . Negierung , daß

also

Acht und zwanzigstens:  psr jüdische Rabbi-

pes hicr ^ Landes gar keine ^ urisäieiion über die Juden¬

schaft anszuüben berechtiget seye : Desgleichen ist
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Neun und zwanzigste ns : denen allhier be¬

findlichen Juden nicht gestattet , eine 8 ^ nsKo § zu er¬

richten , oder sonsten einen besonderen Ort zu gemein¬

schaftlicher Verrichtung ihrer jüdischen Oeromoiüen zu

bestimmen , sondern muß solche jeder jüdischer Hausva¬

ter mit seinen Hausgenossen in möglicher Stille ohne min¬

dester Aergerniß der Christen vxsreiren : Wie dann auch

Dreyßigstens:  wenn sich ein Jud auf der Gas¬

sen , wo das Vonsrsbils getragen wird , befindet , selber

sich bey Zeiten in das nächste Haus zu begeben , und

daselbsten die Vorübergebung abzuwarten : falls er aber

zur Zeit , da das Venorsbile vor seinem Wohnungs » -

Hause vorbeygehet , sich bey dem Fenster befindet , so¬

wohl er , als alle seine Hausgenossene sich sogleich von

dannen dergestalten hinweg zu begeben haben , damit

selbe weder gesehen werden , noch auf die Gassen se¬

hen können , wo im widrigen der jüdische Hausvater,

wenn von ihme , oder seiner und Hauslenten

etwa einige Ungebührlichkeiten ausgeübet , der eigentliche

Thäter aber entweder nicht betreten , oder von demsel¬

ben nicht gestellet werden sollte , empfindlich am Gelde,

auch allenfalls am Leibe , oder gar beschaffenen Um¬

ständen nach mit der Abschaffung von hier gestrafet

werden würde . Nicht minder solle

Ein und dreyßigstens:  kein Jud an Sonn-

und Feyertägcn vor 12 Uhr Morgens aus seiner Woh¬

nung gehen , rrych minder aber vor dieser Zeit einigen

Handel treiben , es wäre dann , daß solches ganz be¬

sondere Umstände erforderten , welche er dem jeweili¬

gen l ' r . iosilli der Jllden - Oomlmssion anzuzeigen , und
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von selben eine schriftliche , jedoch ohnentgeltliche Er-

laubniß also gewiß abzuholen hätte , als ansonsten , falls

er im Betretungs - Falle solche nicht aufweisen könnte,

selber mit einer Strafe von 12 Reichsthaler anzusehen

kommete . Wann

Zwey und dreyßigstens:  die Zeit , auf wel¬

che einem Juden das krivileAmm ertheilet worden , zu

Ende gehet , so muß selber , falls er sich noch ferner¬

hin hier aufzuhalten gedenket , sechs Wochen vor wirk¬

licher Erlöschung , um die tlonürmaUon desselben aller¬

höchsten Orts anlangen , widrigens

Drey und dreyßigstens:  falls er dieses un¬

terließe , und nach Versiiessung dieses l ' ermins in der

Stadt , oder denen allhiesigen Vorstädten betreten würde,

derselbe in Verhaft genommen , und von dannen vor die

Linien hinausgeführet werden solle . Worgegen aber

demselben jedoch falls er

Vier und dreyßigstens:  in diesem 1 ' ermin

mit seilten währender Zeit geführten Geschäften nicht

vollkommene Richtigkeit gepflogen hätte , zu weiterer

Ausführung derenselben einen Sachwalter , entweder in

der Person eines Christen , oder eines privüoKirten jü-

dischen Hausvaters , dessen Sohns , oder eines unter der

jedem Juden ^ uxls § pl » um Ivmum ps8sirten Zahl be¬

griffenen Bedienten aufzustellen unbenommen verbleibet.

So viel aber

Fünf und dreyßigstens:  die mit keinem kri.

v ! Ie § lo zu hiesigem Aufenhalt versehene - sondern nur auf

einige Zeit anhero kommende fremde Juden betrift , solle

jeder , sobald er an die Linien kommet , seinen Namen,



Und die Ursach , warum er hieher komme , dann wo ek

ztt wohnen gesinnet seye , dem Mauth - Einnehmer an-

deuten , und sich so lang daselbsten aufhalten , bis der - '

jenige , welchen der Mauth - Einnehmer zu dem von der

Kaiserl . Königl . N . Oen . Regierung zu ErtbeiluNg deress

kassirNngen ernannten Oommis8srio abgeordnet hat,

wiederum zurückgekehret , und ihme das kassir - Zettel

gebracht haben wird ; Wornach er dem Ueberbringer

dessen sogleich 17 . Kr . vor seine Mühe , und

Sechs und dreyßigstens:  für die Täge , auf

welche das kassir - Zettel lautet , zu Markt - Zeiten zwey,

ausser dem Markte aber einen Gulden antieipnlü zn

entrichten haben wird ; Es wäre damt , daß

Sieben und dreyßigstens:  ein Jud bey . de¬

nen Linien darthäte , daß er Imo . kaAsmenter , oder

Bruchstlber für das allhiesige Kaiserl . Königl . Münzamt

mit sich führe , oder 26o . von der Kaiserl . Königl . INi-

üisterisl - vaneo - vepiirakion zu Anzeigung einiger tüon-

lrabsnäen ausgewählet , und eben zu diesem Ende an-

hero zu gehen gesinnet wäre , oder 3tiü . eine Foderung

an dem allerhöchsten - Versrio ( zu dessen L . ic > ui6lrünF

feine persönliche Gegenwart ans einige Zeit nöthig seyn

durfte ) zu stellen hätte . In welchen Fällen mit selben

gleich jemand von denen Linien gegen oberwehnter Ge¬

bühr zu dem 6ommis8sr ! o geschicket , von diesem aber

ihme ein geschriebenes ohnentgeltliches kas ^ r - Zettes auf

24 . Stunden gegen deme ertheilet werden wird , daß er

gehalten seye , gleich des andern Tags von der Behör¬

de ein ^ ttöstatnm , daß er die ka § smsnter wirklich ab¬

gegeben , die venuncisUon gkmachet , und wegen eine?
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zu stellen habenden Forderung seine persönliche Gegen¬

wart wirklich nöthig , auch wie lang in diesen Fällen

sein Aufenthalt erforderlich seye , beyzubringen , damit

hiernach das gedruckte ksssir - Zettel eingerichtet , und

ihme ertheilet werden möge . Es dürfen aber

Acht und dr eyßigstens:  die also herein xss-

sirte Juden stch in keinem anderen Orte , als in der

eigends hierzu gewidmeten jüdischen Garküche , oder bey

einem piüvileKirten Juden aufhaltcn , widrigens , wenn

ein Jud entweder in - oder vor der Stadt in einer an¬

derweitig gemietheten christlichen Wohnung betreten wür¬

de , derselbe mit 24 , der christliche Haus - Jnehaber aber,

oder After - Bestandgeber mit 59 . Reichsthaler Strafe

angesehen werden würde ; es sollen auch derley fremde

anhero kommende Juden

Neun und dreyßigsteus:  alles Handels und

Wandels , auch desjenigen , welcher denen privileZsirten

Juden § pko . 19no . zugestanden worden , bey Strafe der

Vonüscslion , oder falls man erst nach vollbrachtem

wkSolio darauf kommete , empfindlicher Gcld - oder Leibs-

Strafe , sich enthalten : Ansonsten aber

Vierzigste ns:  währender Zeit ihres hiesigen Auf¬

enthalts überhaupt nach jenen , was § plüs . 21 . 22 . und

23 . von denen privilsKirten Juden gesagt worden , sich

achten : Bey Verstreichung des in dem ksssir - Zettel

ausgedruckten Termins hingegen , falls

Ein und vierzigste ns:  ein solcher fremder

Jud während - seines psssirten Aufenthalts seinen Zweck

noch nicht erreichet hätte , wenigstens den Tag vor der

wirklichen Lxspirirung des Dermins , nebst allcnfälliger
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^ Beybringung glaubwürdiger ^ tt68tslorum , daß er ohne

seiner Schuld bishero seine Geschäfte nicht zu Ende

bringen können , dem zu Ertheilung deren ksssirüngen

aufgestellten Oommisssrio anzeigen , und die krolon ^ a-

r ! on gebührend ansuchen , oder aber , wenn er solches

unterließe,

Zwey und vierzigste ns:  folgenden Tags nach

dem verstrichenen ' L ' oriiua längstens bis Mittags - Zeit

die Stadt und Vorstädte bey ansonsten für jeden Tag

seines längeren Aufenthalts verwirkenden Strafe pr . 6.

Reichsthaler verlassen , und bey denen Linien sein kau-

» ! r Zettel zurückgeben ; Dahero dann auch

Drey und vierzigstens:  dem zeitlichen Inn-

Haber der jüdischen Garküche sowohl , als der gesamm-

ten privüsKirten Judenschaft hiemit ernstgemessenst ein¬

gebunden wird , künftighin keinen fremden Juden , be¬

vor er sein kasmr - Zettel , und die Richtigstellung der

davor bezahlten Tare vorgewiesen , in die Wohnung

zu nehmen , noch über die in dem kassir - Zettel ausge¬

druckte Zeit den Aufenthalt zu gestatten , wo im widri¬

gen im ersten Falle sowohl der ohne kussirung sichHier

aufhaltende Jud , als auch derjenige , so ihme den Un¬

terstand verstattet , um S4 . Reichsthaler gestrafet , im

zweyten Falle aber jener , so ihme den längeren Aufent¬

halt gegeben , mit der § ptw . 426o . für den fremden

Juden ausgemessenen Strafe angesehen werden würde;

Es kann auch

Vier und vierzigstens:  künftighin kein frem¬

der Jud zu L . e § ! t ! mirung seines hiesigen Aufenthaltes

ausser der von der Kaiserl . König ! . N . Den . Regieruttg
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erhaltend - alleinigen kassirüng , dre entweder von aus¬

wärtigen , oder auch in Jhro Majestät allerhöchsten Dien¬

sten stehenden ministe ! « ihme ertheilte kroteelinnulos

vorschützen , zumalen eines Theils , damit keine » solche

Mehr ertheilet werden , bereits das Behörige veranstal¬

tet worden , anderen Theils aber > falls auch deme un¬

geachtet einige ertheilet würden , hierauf keine Acht

genommen werden wird . Betreffend endlicken

Fünf und vierzig stens:  die öurisäi « lion

über derley nur durch einige Zeit sich allhier aufhal¬

tende fremde Juden : So haben diese nicht allein in ? o-

litieo , sondern auch in ^ » stir - Weesen der Kaiserl . Kö¬

nig ! . N . Den . Regierung zu unterstehen:

Wornach dann nicht allein die gcsammte allhiesige

pri ' eiloAii ' te , sondern auch all - andere anhero kommende

fremde Juden , so viel jeden betrift , sich gebührend zu

achten , und dieser ihnen ausgemessenen Ordnung auf

das genauest - auch gehorsamste nachzuleben wissen werde « .

Franz Ferd . Graf v . Schrattenbach

Statthalter.

Thomas Ignaz Edler v . Pöck

Canzler.

(I . . 8 . )

Lx Oonsilio keKiminis

Interioris ^ ustri « « .

Wien den Lten msji 176 ^ 1.

Joseph 6 « Osrrisre.

Joseph Martin Edler v . Hauer.

IV . Band.
6
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